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Es gibt ärmere und reichere Städte. Dies ist weder 
erstaunlich noch problematisch. Wirtschaftliche und fi-
nanzielle Unterschiede sind Normalität. Besorgniserre-
gend wird dieser Zustand allerdings, wenn daraus ein 
Trend wird: wenn die Heterogenität zunimmt und die 
ärmeren Kommunen nicht mehr in der Lage sind, aus 
eigener Kraft den Anschluss zu halten. Zum Missstand 
werden diese Unterschiede, wenn zwar der statistische 
Durchschnitt noch Normalität suggeriert, die Finanzla-
ge der zunehmend ärmeren Kommunen eine adäquate 
Aufgabenerfüllung aber nicht mehr zulässt.

Über die Ursachen dieser Disparitäten kann man 
streiten. Weitgehend gesichert erscheint jedenfalls die 
Erkenntnis, dass wirtschaftliche, soziale und demogra-
fische Schwierigkeiten die Städte in doppelter Weise 
und damit besonders hart treffen: Zum einen sind die 
Kommunen auf der Einnahmenseite besonders ab-
hängig von der wirtschaftlichen Lage vor Ort, weil sie 
sich maßgeblich über die Gewerbesteuer finanzieren, 
deren Aufkommen bei wirtschaftlich schwieriger Lage 
am Ort einbricht. Zum anderen haben sie die sozialen 
Kosten der Krise zu tragen. Hieraus resultiert zugleich 
die Gefahr eines sich selbst verstärkenden Trends. Für 
Bürger, die günstige Kita-Beiträge und vielfältige kultu-
relle Angebote erwarten, für Unternehmen, die auf gut 
ausgebildete Fachkräfte und eine solide Infrastruktur 
angewiesen sind, sind Städte im Abschwung regel-
mäßig wenig attraktiv: Wo arme Städte wohlhabende 
Nachbarn haben, zieht dorthin um, wer es sich leisten 
kann.

Mit den wachsenden Unterschieden zwischen den 
Städten verändern sich auch die Lebensverhältnisse 
der Einwohner. Auf der kommunalen als der bürger-
nächsten Ebene machen sich finanzielle Krisen und 
daraus folgende Verschlechterungen bei der Aufga-
benwahrnehmung direkt und sofort bemerkbar.

Mit dem Auftrag zur „Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet“ sind die zu-
nehmenden Disparitäten, so scheint es, kaum zu 
vereinbaren. Bietet das Verfassungsrecht damit einen 
Ausweg aus der Abwärtsspirale? Begründet das 
Grundgesetz Ansprüche gegen den Bund, um dem 

„selbstverstärkenden Teufelskreis“ (Gemeindefinanz-
bericht 2014, S. 5) zu entkommen? 

Man muss entsprechende Hoffnungen wohl dämpfen. 
Denn die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist 
weder Staatsziel noch gibt es einen finanzpolitischen 
„Verfassungsauftrag, im gesamten Bundesgebiet ein-
heitliche Lebensverhältnisse zu schaffen“ (so aber z.B. 
Schmölders, Finanzpolitik, 3. Aufl. 1970, S. 45).

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Die Formulierung „Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse im Bundesgebiet“ entstammt Art. 72 Abs. 
2 GG; bis zur Verfassungsreform 1994 hieß es dort 
noch „Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensver-
hältnisse“. Der Art. 72 Abs. 2 GG ist aber weit davon 
entfernt, einen Anspruch auf gleichwertige Lebensver-
hältnisse zu begründen, und er befasst sich im Übrigen 
auch gar nicht mit Finanzen, sondern mit der Sachge-
setzgebung. Nach der Systematik hat er die Aufgabe, 
Gesetzgebungskompetenzen des Bundes zu begren-
zen: Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung hat 
der Bund (nur) „das Gesetzgebungsrecht, wenn und 
soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- 
oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse 
eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht.“

Dabei ist das bundesstaatliche Rechtsgut gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse nach der Rechtsprechung des 
BVerfG „erst dann bedroht und der Bund erst dann 
zum Eingreifen ermächtigt, wenn sich die Lebensver-
hältnisse in den Ländern der Bundesrepublik in erheb-
licher, das bundesstaatliche Sozialgefüge beeinträch-
tigender Weise auseinander entwickelt haben oder 
sich eine derartige Entwicklung konkret abzeichnet“ 
(BVerfGE 106, 62 [63]). Man beachte die Stoßrichtung: 
Der Bund ist im Fall erheblicher Disparitäten zwischen 
den Ländern zum Eingreifen „ermächtigt“ – aber nicht 
verpflichtet. Zudem befasst sich das Grundgesetz 
hier nur mit dem Bund-Länder-Verhältnis. Es geht um 
Disparitäten zwischen den Ländern; ein Gefälle (nur) 
zwischen den Städten ist aus Sicht des Grundgeset-
zes unerheblich, weil Ländersache.

Getrennte Welten –  
Kommunale Disparitäten als Verfassungsproblem?

Von Prof. Dr. Henning Tappe

Forum A
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Forum B

Immer mehr Kommunen in der Bundesrepublik sind 
nicht mehr in der Lage ihre Pflichtaufwendungen aus 
ihren Einnahmen zu decken. In Zeiten konstant niedriger 
Geburtenzahlen, aus denen Schrumpfung und Fachkräf-
temangel entstehen, wachsen zu viele Kinder in armen 
Familien auf. Einkommensarmut, Bildungsarmut und 
Teilhabearmut hängen zusammen und werden sozial 
vererbt. Die Bekämpfung dieser sozialen Vererbung von 
Armut und die Herstellung von Bildungs- und Teilhabe-
gerechtigkeit ist in erster Linie eine kommunale Aufga-
be. Sie trifft besonders die ärmsten Kommunen. Am 
Beispiel der Kommunen, die sich auf eine Zertifizierung 
als „familiengerechte Kommune“ als nachhaltige Strate-
gie eingelassen haben, will ich zeigen, dass gute kom-
munale Politik nicht in erster Linie vom Geld abhängt.

Arme Städte

Arme Städte sind nichts Besonderes. Es gibt nur 
wenige wirklich reiche Städte in Deutschland. Neh-
men wir die Steuereinnahmen pro Einwohner als 
einen Indikator für Armut oder Reichtum: Die Top Ten 
(von Grünwald bis Neckarsulm) hatten 2012 jährliche 
Steuereinnahmen zwischen 17.600 und 4.600 Euro pro 
Einwohner. Neunzig Prozent der Kommunen haben im 
Vergleich dazu Einnahmen von weniger als 1.250 Euro 
pro Einwohner und Jahr; die Hälfte hat weniger als 
792 Euro. Das ist das kommunale Medianeinkommen. 
Die ärmste Gemeinde hat 2012 gerade 276 Euro pro 
Kopf und Jahr an Steuern eingenommen.  
(Quelle: www.wegweiser-kommune.de)

Arme Bürger

Armut in Deutschland ist aktenkundig, Reichtum 
weniger. Ein Maß für die Armut der Bürger in einer 
Stadt ist der Anteil der Menschen, die Leistungen nach 
SGB II beziehen. In den nach der Steuerkraft reichsten 
Kommunen leben die wenigsten Armen. In der großen 
Gruppe der relativ armen Kommunen gibt es dagegen 
eine große Streuung der Anteile armer Menschen. Es 
gibt einerseits relativ arme Städte und Gemeinden, in 
denen kaum arme Menschen unterhalten und versorgt 
werden müssen, andererseits solche, in denen beson-
ders viele (im Maximum gut 30 Prozent) Leistungen 
nach SGB II beziehen.

Arme Städte – arme Bürger – arme Kinder

Die meisten armen Bürger finden wir in den ärmsten 
Kommunen. In den ärmsten Kommunen in Deutsch-
land bezieht im Durchschnitt jedes zweite Kind (un-
ter 15) Sozialgeld nach SGB II. In einzelnen Quartieren 
der Städte sind es noch deutlich mehr.

Aus einer Vielzahl empirisch-sozialwissenschaftlicher 
Untersuchungen (https://www.bertelsmann-stiftung.
de/de/unsere-projekte/familie-und-bildung-politik-
vom-kind-aus-denken/projektthemen/kinderarmut-
wirksam-bekaempfen) wissen wir, dass Kinder und 
Jugendliche, die in armen Familien und in armutsse-
gregierten Nachbarschaften aufwachsen, besonderen 
Risiken im Hinblick auf ihre Bildung und ihre Gesund-
heit ausgesetzt sind. Im ärmsten Stadtteil einer Ruhr-
gebietsstadt (mit zwei Dritteln der unter Sechsjährigen 
im SGB II-Bezug) hat der Schularzt nur etwa 40 Pro-
zent der Schulanfänger als uneingeschränkt schulfähig 
klassifiziert. Viele arme Kommunen haben also einen 
besonderen Problemdruck im Hinblick auf die Gestal-
tung der Bedingungen für ein gelingendes Aufwach-
sen der jungen Generation und sie verfügen über die 
geringsten wirtschaftlichen Mittel, diesen besonderen 
Problemen zu begegnen. Bedeutet das, dass arme 
Kommunen besonders viele dieser benachteiligten 
Kinder, die zudem in benachteiligenden Umgebungen 
aufwachsen, mangels Geld „zurücklassen“ müssen?

Sind „familiengerechte Kommunen“  
reiche Kommunen?

Ausgehend von einem Pilotprojekt der Landesregie-
rung Nordrhein-Westfalen, der Bertelsmann Stiftung, 
der Hertie-Stiftung und der kommunalen Spitzenver-
bände gibt es mittlerweile in der Trägerschaft eines 
gemeinnützigen Vereins „familiengerechte Kommune“ 
(www.familiengerechte-kommune.de) eine Auditierung 
(mit befristetem Zertifikat) für Kommunen, die sich auf 
den Weg in Richtung mehr „Familiengerechtigkeit“ 
gemacht haben. 

Das Audit ist ein strategisches Planungs- und Füh-
rungsinstrument, das auf der Grundlage einer Be-
standsaufnahme eine nachhaltige Gesamtstrategie für 

Arme Städte – arme Bürger? Strategien für Teilhabe und Bildungs- 
gerechtigkeit angesichts unterschiedlicher Rahmenbedingungen

Von Prof. Dr. Peter Strohmeier
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Infrastrukturen der Zukunftsstadt

Von Dr. Georg Schütte

Das Bild der Städte in Deutschland hat sich in den 
letzten Jahren zunehmend verändert: E-Autos werden 
vermietet und nach Bedarf genutzt, per App wird der 
Energieverbrauch in Wohnungen und Häusern gesteu-
ert und „grüne“ Fassaden verbessern Temperatur und 
Luftqualität in der Stadt. Wissenschaft und Forschung 
haben diese positiven Entwicklungen bei uns möglich 
gemacht. Städte sind heute der bevorzugte Lebensort 
in Deutschland und stetig steigt die Zahl der Bewoh-
nerinnen und Bewohner im urbanen Raum.

Viele Selbstverständlichkeiten unseres städtischen Le-
bens hängen direkt mit den Infrastrukturen zusammen. 
Oftmals nehmen wir diese in unserem Alltag nicht 
mehr direkt wahr. Ob Wasser aus unserem Wasser-
hahn, Strom aus der Steckdose oder Müll in unseren 
Recycling-Tonnen: Infrastrukturen machen unser 
Wohnen und Arbeiten erst möglich. Über Jahrzehnte 
haben wir diese Infrastrukturen aufgebaut, differenziert 
und stetig verbessert. Das Adersystem unserer Städte 
ist ein großes Kapital und Symbol für die Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit unserer Städte.

Doch viele Bahnlinien, Brücken und der größte Teil 
unseres Stromnetzes stammen aus dem letzten 
Jahrhundert. Siedlungsstrukturen spiegeln stadtpla-
nerische Visionen der Vergangenheit wider, in denen 
der Fokus auf vielen urbanen Wohngebieten lag und 
die Grünflächen an die Stadtgrenzen verlagert wurden. 
Gleichzeitig müssen die Folgen des Klima- und demo-
grafischen Wandels sowie der Energiewende in den 
Städten gelöst werden. Vielerorts müssen technische 
Infrastrukturen altersbedingt ersetzt und Netze oder 
Angebote um- oder rückgebaut werden.

Diese Transformation bestehender Infrastrukturen 
muss Schritt für Schritt vollzogen werden. Dafür sind 
große Anstrengungen in den Kommunen und bei den 
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort notwendig.

Forschen für die Zukunftsstadt

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat 
sich dem Thema der nachhaltigen Stadtentwicklung und 
damit auch der städtischen Infrastrukturen verschrie-
ben. Deshalb steht das aktuelle Wissenschaftsjahr unter 
dem Motto der „Zukunftsstadt“. Mit diesem möch-
ten wir ins Gespräch kommen. Den Bürgerinnen und 

Bürgern wollen wir vor Ort zeigen, wie Forschung einen 
Beitrag zur Lösung der Aufgaben in der Stadt leistet.

Das Wissenschaftsjahr 2015 wird dabei durch den 
politischen Prozess rund um die Nationale Plattform 
Zukunftsstadt begleitet. Expertinnen und Experten 
aus Wissenschaft, Kommunen, Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft haben über zwei Jahre hinweg gemeinsam 
eine übergreifende strategische Agenda entwickelt, 
wie Forschung zur Entwicklung nachhaltiger urbaner 
Siedlungsräume in Deutschland beitragen kann. An-
fang 2015 wurde die Forschungs- und Innovationsa-
genda der Zukunftsstadt der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Sie zeigt: Um Innovationen in die Stadt zu bringen, 
müssen wir die volle Bandbreite der Entwicklung 
abdecken, alle relevanten Akteure einbeziehen und 
gemeinsam in Zusammenarbeit von Bund, Ländern 
und Gemeinden alle Glieder der Innovationskette ver-
binden. Um dies zu verwirklichen, arbeiten wir nun ge-
meinsam mit den Ressortkollegen aus dem Umwelt-, 
dem Wirtschafts- und dem Verkehrsministerium an 
einer Innovationsplattform, die eine gemeinsame Basis 
schafft und die Umsetzung der Forschungsagenda 
voranbringt.

Die Themen der Agenda reichen dabei vom städti-
schen Transformationsmanagement über soziokultu-
relle Qualität und urbane Gemeinschaften bis hin zur 
Klimaanpassung, Energie, Ressourcen, Infrastruktur-
systemen und Mobilität. Sie adressieren die entschei-
denden gesellschaftlichen, räumlichen und techno-
logischen Bereiche der Zukunftsstadt und sind eng 
miteinander vernetzt.

Infrastrukturen der Zukunftsstadt

Dabei steht immer wieder die Frage im Fokus, wie 
das Adersystem der Stadt gemeinsam mit Wissen-
schaft und Forschung sowie Bürgerinnen und Bürgern 
nachhaltig, sozialverträglich und zukunftsfähig um-
gebaut werden kann. Für die Beantwortung muss die 
Zukunftsstadt im System, als Ganzes gedacht werden. 
Dafür müssen sowohl alle räumlichen Ebenen als auch 
alle notwendigen Dienstleistungen berücksichtigt 
werden: Von der Energieversorgung, Siedlungswas-
serwirtschaft, dem Personen- und Güterverkehr, 
Informations- und Kommunikationssystemem bis hin 
zur grünen Infrastruktur.

Forum C
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Forum D

Schrumpfende Städte in Europa –  
Zur internationalen Dimension des demografischen Wandels 

Von Prof. Dr. Thorsten Wiechmann

Die Diskussion um schrumpfende Städte hat in 
Deutschland in den letzten fünfzehn Jahren eine 
beachtliche Dynamik erfahren. Ausgehend von der spe-
zifischen Situation in den neuen Bundesländern setzte 
Ende der 1990er Jahre eine Schrumpfungsdebatte ein 
als am ostdeutschen Wohnungsmarkt Geburtendefizit 
und Abwanderungsverluste zu teilweise drastischen 
Einwohnerverlusten und erheblichen Angebotsüberhän-
gen führten. Seither hat sich die planerische Beschäf-
tigung mit schrumpfenden Städten, insbesondere in 
den Bereichen der Daseinsvorsorge, des Stadtumbaus 
und der Leerstandsentwicklung, massiv verstärkt und 
ausdifferenziert. Dem 2001 begonnen „Stadtumbau 
Ost“ folgte bereits 2004 der „Stadtumbau West“. Bund 
und Länder erkannten damals an, dass die Bewältigung 
der Folgen des demografischen und ökonomischen 
Wandels keine ostdeutsche, sondern eine landesweite 
Herausforderung darstellt.

Es wäre jedoch verfehlt, die Problematik schrumpfen-
der Städte als ein vorrangig deutsches Phänomen zu 
betrachten. Erst langsam dringt die internationale Di-
mension des demografischen Wandels in den Städten 
und Regionen in das Bewusstsein lokaler Politik und 
Planung. Alterung und Schrumpfung in Form von kom-

munalen Bevölkerungsverlusten sind weder ein exklu-
siv deutsches Problem, noch gar ein ostdeutsches, 
sondern schon heute und erst recht in den kommen-
den Jahrzehnten ein dominanter Trend in nahezu allen 
Ländern Europas. Von den rund 8.000 Städten in 37 
europäischen Staaten (ohne Russland, Weißrussland 
und die Ukraine) hat nach einer Untersuchung der TU 
Dortmund die Hälfte im Zeitraum zwischen 1990 und 
2010 temporär, episodisch oder kontinuierlich Einwoh-
ner verloren. Schon heute lassen sich in praktisch allen 
europäischen Ländern schrumpfende Städte finden. 
Hervorgerufen durch den demografischen Wandel 
und durch Abwanderungen in Kombination mit lokalen 
ökonomischen Umbrüchen, Deindustrialisierung sowie 
Suburbanisierungstendenzen, stellt diese Entwicklung 
die betroffenen Städte und Regionen oftmals vor massi-
ve Probleme. Sowohl die Ausprägung der Schrumpfung 
als auch die Reaktion darauf kann sich allerdings lokal 
sehr unterschiedlich gestalten. In den massiv schrump-
fenden Regionen Osteuropas überlagern sich meist 
zeitlich sehr stark konzentrierte post-sozialistische und 
post-industrielle Transformationsprozesse, während in 
anderen Teilen Europas oftmals eine Überlagerung von 
Suburbanisierungs- und Deindustrialisierungstenden-
zen zu einem Verlust von Bevölkerung führt.

Rückbau in  
Dessau-Roßlau
















